
Bumlesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassune;s- und Reehtsanse1egenheiten 

liber den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973, betreffend 

einen Vertrag zvlischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 

EidGell0ssenscha:t über die Ergänzung des ElU'opäischen Auslieferungs
übereinko::n::nens vom 13. Deze:nber 1957 und. die Erleichterung seiner 

A-:t\-venrlung 

Durch den vorließenden Vertrag Goll auch nach dem Inkrafttreten 
des :Surop1iischen Auslieferungsübereiu"1:w::::mens vom 13. Dezember 1957" 

eine Reihe von Vereinfachungen im Verhältnis z'\'!ischen Österreich und 

der Schweiz aufrechterhalten bzw. sollen 

oder nur grundsätzlich behandelte Fragea geregelt so':de die Anwendung 
gewisser 5sterreichischer und. schweizerischer Vorbehalte im Verh~ltnis 

zv:ischen den heiden Staaten präzisi.ert und teihJeise eingeschränkt 

~·l8rden. 

Dem Nationalrat ersc.hien bei der Genehmigung des vorliegenden Ab

kommens die Erla.ssung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG zur überführung des Vertragsinhaltes in die inner

staatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Der Ausschuß f~r Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat die 

Gegenst~ndliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 in Ver
handlung genommen und einstirm:r::.ir; beschlossen, dem Hohen Hause zu 

empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aussc.huß f~r Verfassungs

und Rechtsangelec;enhei ten somit den AntraG' der Bundesrat 11011e 

beschließen: 
Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 11\ .• Feber 1973, betreffend 

einen Vertrag zwischen der Republik Österreich und d.er Sch'lleizerischen 

Eidgenossenschaft liber die Erg~nzung des Europ~ischen Auslieferungs

übereinkormnens vom 13. Dezember 1957 und die Erleichterung seiner 

Anwendung, wird kein Einspruch ~hohen. 

Rem p 1 bau e r 
Berichterstatter 

Wien, am 20. Feber 1973 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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